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Evaluation und Synopse für die Jugendförderrichtlinie Landkreis Vorpommern-Rügen (JFR LK-VR)  

Gültig ab 01.01.2023 

Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes gemäß §§ 11-14 und § 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 2 bis 5 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KJfG M-V) im Landkreis Vorpommern-Rügen  
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Bisherige Fassung seit 01.01.2021 Fassung ab 01.01.2023 – geplante Änderungen Begründung/Erläuterung 

Einleitung 

Mit dieser Richtlinie fördert der Fachdienst Jugend des Landkreises Vorpommern-Rü-
gen die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendverbände, Jugendgruppen 
und - initiativen, Jugendvereine und andere gemeinnützige freie Träger der Jugend-
hilfe. Die Richtlinie bildet damit die Grundlage für die materielle und/oder pädago-
gische Förderung der freien Träger hinsichtlich der Kinder- und Jugendarbeit im Land-
kreis. Die Grundlage hierfür findet sich im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII: „Jeder junge 
Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). 

Dementsprechend sind umfassende und bedarfsgerechte Leistungen und Angebote für 
junge Menschen im Landkreis bereitzustellen: „Jungen Menschen sind die zur Förde-
rung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 
stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mit-
bestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zur ge-
sellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinfüh-
ren“ (§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die vorliegende Richtlinie ist diesem Auftrag verpflichtet.  

Kinder- und Jugendarbeit nimmt Bezug auf Normen, legt Normen fest und vermittelt 
diese im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Denn Ziele, Aufgabengewichtungen 
und Intentionen sind immer auch an Auffassungen über erstrebenswerte Entwicklun-
gen, sozial gewünschte Eigenschaften und Haltungen von Personen geknüpft. Lebens-
weltorientierte Jugendhilfe muss sich infolgedessen an der Geltendmachung univer-
seller gesellschaftlicher Normen ausrichten. Die Achtung der Menschenwürde, Ge-
rechtigkeit, Lebensqualität, die Gleichstellung der Geschlechter, das Prinzip des Ge-
waltverzichts und die   demokratische Legitimation von Entscheidungen bilden ein 
Gerüst, an welchem sich die Kinder- und Jugendarbeit orientiert. Nach dem Grundge-
setz, Art. 2, hat jeder Mensch das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Daher spielen Normen, wie Akzeptanz, Tole-
ranz, Wertschätzung und Respekt gegenüber einer Pluralität von Lebensentwürfen 
eine große Rolle für die Kinder- und Jugendarbeit. Diese bilden die Grundlage für die 
Bereitstellung von Leistungen und Angeboten seitens der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe.  

Im Rahmen der fachlichen Standards sollen am Ende die Möglichkeiten für unter-
schiedliche Zielrealisierungen offen gehalten werden, denn einerseits gilt es Offen-
heit und Lernfähigkeit im Umgang mit den Adressaten zu bewahren und andererseits 
wird auf diese Weise dem Prinzip einer Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wer-
torientierungen und der Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen Rechnung 
getragen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 
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1 Leitsätze 
▪ Wir wollen mit unseren Leistungen und Angeboten an den Interessen und Be-

darfen junger Menschen anknüpfen. 
▪ Wir fördern die Entwicklung junger Menschen.  
▪ Wir stärken die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen 

Persönlichkeit. 
▪ Wir wollen zu gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen anregen. 
▪ Wir fördern die Integration und Inklusion junger Menschen. 
▪ Wir wollen die Toleranz und Offenheit bezüglich einer Vielfalt unterschied-

lichster Lebensentwürfe von jungen Menschen ausbauen. 
▪ Wir wollen die Lebenswelt der jungen Menschen mit unseren Leistungen und 

Angeboten ansprechen.  
▪ Wir setzten uns für die Pläne, Wünsche und Ziele von jungen Menschen ein. 
▪ Wir denken und handeln wirtschaftlich und sparen nicht um jeden Preis. 
▪ Wir fördern eine Vielfalt bedarfsgerechter Angebote gemäß den Prinzipien 

der Subsidiarität.  
▪ Wir wollen Chancengleichheit für junge Menschen erlebbar machen. 
▪ Wir wollen die spezifischen Chancen und Gegebenheiten des Landkreises 

nutzen, um jungen Menschen Leistungen und Angebote anzubieten.  
▪ Wir wollen einen Teil dazu beitragen, dass junge Menschen sich mit unserem 

Landkreis, unseren Ämtern, unseren Gemeinden und ihrem Wohnumfeld 
identifizieren und sich als Teil einer Gemeinschaft betrachten. 

Wir wollen zur Lebensfreude junger Menschen beitragen. 

  

 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

(1) Die Wahrnehmung des Schutzauftrages gegenüber Kindern und Jugendlichen 
nach §§ 8a und 8b SGB VIII sowie §72a SGB VIII in Verbindung mit         § 30a 
Bundeszentralregistergesetz (BZRG), dem Jugendschutzgesetz sowie dem Bun-
deskinderschutzgesetz hat in dieser Richtlinie höchste Priorität.  

(2) Der Landkreis Vorpommern-Rügen gewährt Zuwendungen für Maßnahmen und 
Projekte gemäß folgender Rechtsgrundlagen in der jeweils aktuell gültigen Fas-
sung: 

▪ §§ 11 -14 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
▪ Kinder- und Jugendfördergesetz Mecklenburg-Vorpommern  

(KJFG M-V) 

Weitere anzuwendende gesetzliche Vorschriften sind das Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz, die Verwaltungsvorschrift der Landeshaushaltsverordnung zu §§ 23 und 
44 (LHO MV), die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) und die 
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

  

 

 

Keine Änderungen geplant 
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3 Förderkriterien 

▪ Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet der Jugendhilfeausschuss/ die Bewilligungsbehörde 
(Fachdienst Jugend) aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel. 

▪ Grundsätzlich sind alle Angebote förderfähig, wenn sie den auf den folgenden 
Seiten genannten Kriterien entsprechen. Alle Zuwendungen sind dabei zweckge-
bunden und dürfen nur für die im Bewilligungsbescheid bezeichnete Maßnahme 
verwendet werden. 

▪ Die Mittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. 
▪ Die Antragssteller sind dazu angehalten, wenn möglich, Zuschüsse des Bundes und 

des Landes zu beantragen und weitere Drittmittel zu nutzen. 
▪ Die Förderung beträgt i.d.R. bis zu 90 Prozent der förderfähigen Gesamtprojekt-

kosten. 
▪ Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpommern-Rügen geförder-

ten Blitzprojekte beträgt ab 2022 max. 10 Prozent der geplanten und im jeweili-
gen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Jugendförder-
richtlinie. Die Förderhöchstgrenze für Blitzprojekte beträgt dabei maximal 
1.000,00 € pro Antragsteller und Jahr. Im Jahr 2021 werden maximal 50.000,00 € 
zur Verfügung gestellt. 

▪ Die Förderhöchstgrenze für Schwerpunktprojekte beträgt maximal 5.000,00 €. 
▪ Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpommern-Rügen geförder-

ten Leuchtturmprojekte beträgt maximal 50.000,00 €. Die Mindestfördersumme 
je Leuchtturmprojekt beträgt 10.000,00 €. Über die Verteilung der Mittel ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss. 

▪ Ungebundene und nicht benötigte Restmittel aus den Budgets der Blitzprojekte 
und der Leuchtturmprojekte eines Haushaltsjahres können bei Bedarf auch für 
Schwerpunktprojekte verwendet werden. Für Leuchtturmprojekte gilt dabei je-
weils der Stichtag des 01.08. eines Haushaltsjahres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Die Antragsstellenden sind dazu angehalten, wenn möglich, Zu-

schüsse des Bundes und des Landes zu beantragen und weitere 
Drittmittel zu nutzen. 

 
▪ Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpommern-

Rügen geförderten Blitzprojekte beträgt max. 10 Prozent der ge-
planten und im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel für die Jugendförderrichtlinie. Die Förderhöchst-
grenze für Blitzprojekte beträgt dabei maximal 1.000,00 € pro An-
tragsteller und Jahr.  

 
▪ Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpommern-

Rügen geförderten Leuchtturmprojekte beträgt maximal 60.000,00 
€. Die Mindestfördersumme je Leuchtturmprojekt beträgt pro Jahr 
10.000,00 €. Die Maximalfördersumme beträgt für Erstanträge ab 
2023 pro Jahr 20.000,00 €. Über die Verteilung der Mittel entschei-
det der Jugendhilfeausschuss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung 

 

 
- Nennung des Jahres entfällt, da Regelung nun 
dauerhaft ist – redaktionelle Änderung 

- Nennung der Summe nicht mehr nötig, da nun 
Prozentsatz alleinige Grundlage des Budgets für 
Blitzprojekte ist 
 

- Budgeterhöhung Leuchtturmprojekte für Neuan-
träge ab 2023 auf 60.000€  

- Steigerung Attraktivität von Leuchtturmpro-
jekten 

- erhöht für Träger/Vereine die Chance der 
Teilnahme an Landes- oder Bundesprojekten 
durch bessere Kofinanzierungsoption des 
Landkreises innerhalb von Leuchtturmpro-
jekten 

 

4    Zuwendung 

4.1 Zuwendungsempfänger 

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie können stellen: 

▪ freie Träger, die gemäß § 75 SGB VIII anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe im Landkreis Vorpommern-Rügen sind, 

▪ Jugendgruppen/Jugendinitiativen, sowie Jugendverbände/Jugendvereine 
des Landkreises Vorpommern-Rügen 

▪ andere im Landkreis Vorpommern-Rügen tätige gemeinnützige freie Trä-
ger der Jugendhilfe 

 

  

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

  



   

Seite 5 von 22 

4.2 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

▪ Die zu fördernden Maßnahmen richten sich an Kinder und Jugendliche so-
wie junge Erwachsene im Alter von 6 bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres, die ihren ständigen Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Rügen ha-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Die Träger leisten einen angemessenen eigenen Beitrag zur Deckung der 
Gesamtkosten der Leistungen und Angebote. Eigenleistungen sind Geld-
leistungen, die der Zuwendungsempfänger aus seinem eigenen Vermögen 
bereitstellt. Eigenleistungen sind ehrenamtlich erbrachte Tätigkeiten, die 
gemäß des festgesetzten Mindestlohns in der aktuell gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt der Antragstellung berechnet werden. 

▪ Ein und dieselbe Maßnahme darf nicht aus mehreren Fachdiensten des 
Landkreises Vorpommern-Rügen gefördert werden. 

▪ Es werden nur die Projekte und Maßnahmen gefördert, welche unter qua-
lifizierter Anleitung erfolgen. Grundsätzlich ist vom jeweiligen Projekt- 
bzw. Maßnahmeträger der Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 
Personen im Sinne von § 72a SGB VIII in Verbindung mit § 30a BZRG sicher-
zustellen. Über die Vorlage eines Führungszeugnisses von Projektmitarbei-
ter*innen von Jugendgruppen und Jugendinitiativen im Rahmen von Blitz-
projekten entscheidet der Fachdienst Jugend nach einer individuellen Ein-
schätzung des Gefährdungsrisikos einer geplanten Maßnahme.  
 

▪ Die jeweiligen Projektmitarbeiter*innen müssen zudem folgende Mindest-
voraussetzungen erfüllen:  

 

 
 
 
 
 

▪ Die Angebote sollen dabei unabhängig der kulturellen oder sozi-
alen Herkunft, etwaiger Benachteiligungen bzw. Behinderungen 
oder Beeinträchtigungen integrativ und inklusiv prinzipiell allen 
jungen Menschen offenstehen. Auch sollen sich die Maßnahmen 
konkret an den individuellen Bedarfen der Kinder und Jugendli-
chen orientieren, um ein gelingendes Aufwachsen und Teilhabe 
zu ermöglichen. 

 
 
 
 

 

 

Eigenleistungen sind außerdem ehrenamtlich erbrachte Tätig-
keiten, die mit einem maximalen Stundensatz in Höhe von 10,00 
€ pro Stunde berechnet werden.  

▪ Ein und dieselbe Maßnahme darf nicht gleichzeitig aus mehreren 
Fachdiensten des Landkreises Vorpommern-Rügen gefördert 
werden. 

 

 
Über die Vorlage eines Führungszeugnisses von Projektmitarbei-
tenden von Jugendgruppen und Jugendinitiativen im Rahmen 
von Blitzprojekten entscheidet der Fachdienst Jugend nach ei-
ner individuellen Einschätzung des Gefährdungsrisikos einer ge-
planten Maßnahme. 

▪ Die jeweiligen Projektmitarbeitenden sollen zudem i.d.R. fol-
gende Mindestvoraussetzungen vollständig erfüllen und sollen 
gemäß dieser Jugendförderrichtlinie folgendermaßen vergütet 
bzw. entschädigt werden:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Hervorhebung des bereits inklusiven Ansatzes in der 
JFR zur Bekräftigung des bedeutsamen Ansatzes von 
Inklusion und Integration in der Kinder- und Jugend-
förderung 

- soll Träger verstärkt dazu ermutigen sich konzepti-
onell und fachlich bei der Projektplanung und 
Durchführung noch stärker mit dem Thema Inklusion 
und Integration auseinanderzusetzen 

 

 

 

 

 

 

- Änderung gemäß der neuen Anpassungen im Bereich 
Vergütung in Nr. 1-3 im Punkt 4.2 
 

- redaktionelle Änderung 

 
 

 

- redaktionelle Änderung 
 

 
 
 

- durch die soll-Bestimmung können insbesondere 
auch Projekte von Jugendinitiativen/Jugendgrup-
pen auch ohne feste Vereinsstrukturen, die i.d.R. 
noch nicht über alle erforderlichen Mindestvoraus-
setzungen wie eine Juleica verfügen, im Rahmen ei-
ner Einzelfallentscheidung des Fachdienstes Jugend 
mit einer Ausnahmegenehmigung mit dem Projekt 
beginnen  
- soll Jugendgruppen/Jugendinitiativen einen leich-

teren Zugang zur Jugendförderung ermöglichen 
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1. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen: 

▪ persönliche und charakterliche Eignung für das jeweilige Aufgabenfeld 
▪ Erfahrung mit der Arbeit mit jungen Menschen 
▪ eine Jugendleitercard 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Honorarmitarbeiter*innen/Coaches: 

▪ persönliche und charakterliche Eignung für das jeweilige Aufgabenfeld 
▪ Erfahrung mit der Arbeit mit jungen Menschen 
▪ ausreichendes Fachwissen im jeweiligen Themengebiet des Projekts 
▪ gute Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit des Fachwissens 
▪ ein Berufs- bzw. Hochschulabschluss im jeweiligen Themengebiet des Pro-

jekts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
▪ eine Jugendleitercard oder den Nachweis zur Anmeldung zu einer 

Aus- bzw. Weiterbildung zum Jugendleiter/zur Jugendleiterin wäh-
rend der Projektlaufzeit und anschließendem Nachweis des Jugend-
leiter*innen-Zertifikates zum Verwendungsnachweis 
 
 
 
 
 
 

▪ Entschädigung: maximaler Stundensatz 10,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vergütung der Honorarmitarbeitende/Coaches: (siehe Anlage „Honorars-
ätze Jugendförderrichtlinie Landkreis Vorpommern-Rügen“ 

 
 
 
 

 

 
 
- neu aufgenommen in die Jugendförderrichtlinie wer-

den soll die Festlegung des finanziellen Rahmens ei-
ner angemessenen Vergütung bzw. Entschädigung 

- Anmeldung zum Grundkurs/Weiterbildung Juleica 
begleitend zur Maßnahme ausreichend um Projekt 
durchzuführen, wenn persönliche Eignung gewähr-
leistet ist –  
- soll Jugendgruppen/Jugendinitiativen einen leich-

teren Zugang zur Jugendförderung ermöglichen 
 

- Stärkung des Ehrenamtes unter Berücksichtigung 
der allgemein gestiegenen Kosten 

- Festlegung einer Bemessungsgrundlage im Hinblick 
auf die mögliche Anerkennung von ehrenamtlichen 
Eigenleistungen als Eigenmittel 
- Stärkung des Ehrenamtes insbesondere für Ju-

gendgruppen, Jugendinitiativen und kleine Ver-
eine  

 
 

-  
-  
-  

 

 
-  

- bisher uneindeutige Regelung bei der Vergütung von 
Honorarmitarbeiter*innen/Coaches, welche 2020 neu 
in die Richtlinie aufgenommen wurden 

- neue Honorar-Regelung orientiert sich an der „Richtli-
nie über die Gewährung von Honoraren/ Aufwandsent-
schädigungen im schulischen Bereich des Ministeriums 
für Bildung M-V“ und soll für mehr Transparenz, Ge-
rechtigkeit, Klarheit und zur Vereinheitlichung der Ho-
norar-Regelung in der JFR führen  

- Honorar-Regelung soll auch verschiedene Angebotsar-
ten, den jeweiligen Aufwand der Honorarmitarbei-
ter*innen und Verantwortlichkeiten differenzieren, 
weiterhin sollen haupt- und nebenberufliche Tätigkei-
ten stärker unterschieden und die Qualifikation bei der 
Honorarberechnung berücksichtigt werden 
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3. Hauptamtliche Mitarbeiter*innen: 

▪ Erfahrung mit der Arbeit mit jungen Menschen 
▪ ausreichendes Fachwissen im jeweiligen Themengebiet des Projekts 
▪ gute Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit des Fachwissens  
▪ sozialpädagogische/pädagogische Berufs- bzw. Hochschulausbildung im 

Sinne des § 45 sowie §74 Abs. 1 SGB VIII in Verbindung mit § 79 SGB VIII 

 

 

 

 

 
▪ Nicht gefördert werden: 

▪ Angebote für Einzelpersonen 
▪ Angebote von kommerziellen Unternehmen 
▪ Angebote, die ausschließlich oder überwiegend schulisch, sportlich, par-

teipolitisch, gewerkschaftlich oder religiös geprägt sind oder der Erzielung 
wirtschaftlicher Gewinne dienen 

▪ Horte, Kindertagesstätten, Schulen, Ämter und Städte/ Gemeinden 
▪ Projekte während der Schulzeit 

 
 

 

 

 

 

Vergütung der hauptamtlichen Mitarbeitende: gemäß des jeweils gültigen 
Tarifvertrages oder der aktuell tariflichen Bestimmungen der Antragstel-
ler bzw. eine Anlehnung an den aktuell gültigen TVöD-SuE – der Kommu-
nen (VKA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Projekte im Rahmen des regulären Schulunterrichts  

 

 
 
 
 
 
 
 

- soll einerseits die individuellen Bedürfnisse der Ver-
eine und Träger berücksichtigen aber andererseits 
auch eine Vergütung orientiert am TVöD für eine gute 
Bezahlung der Projektmitarbeiter*innen gewährleisten  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- erweitert zusätzlich die Möglichkeiten für Projekte 

und Initiativen für Kinder und Jugendliche, insbeson-
dere für Schulsozialarbeiter*innen 

- unter Berücksichtigung der geplanten Einführung der 
Förderrichtlinie des Landkreises zur Schulsozialar-
beit zur Stärkung der außerschulischen Projektar-
beit, insbesondere an Grundschulen 
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4.3 Zuwendungsfähige Ausgaben 

▪ Zuwendungsfähige Ausgaben im Sinne dieser Richtlinie sind: 

1. Unterkunft und Verpflegung 
2. Kosten für Telefon, Internet und entsprechende Anlagen 
3. Kosten für Fortbildungen, Weiterbildungen, Supervisio-

nen 
4. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 
5. Aufwandsentschädigungen und Honorare 
6. Pädagogisches Arbeitsmaterial 
7. Fahrtkosten 
8. anteilige Personalkosten (ausschließlich im Rahmen von 

Leuchtturmprojekten) 
9. Arbeits- und Verbrauchsmaterial (z.B. Büromaterialien, 

Bastelmaterialien) 
10. Inventar/Technik/Möbel/Gebrauchsgegenstände bis 

800,00 € netto 
11. Mietkosten im Zusammenhang mit Projekten und Maß-

nahmen 
12. Versicherungen im Zusammenhang mit Projekten und 

Maßnahmen 
13. Kosten für GEMA/Rundfunkgebühren im Zusammenhang 

mit Projekten/Maßnahmen 
14. Verwaltungsgemeinkosten 
15. Eintrittsgelder im Rahmen von mehrtägigen Projekten 

▪ Die vom Landkreis Vorpommern-Rügen bisher über diese 
Richtlinie geförderten anteiligen Personalkosten der Jugend-
arbeiter sind auch bis 31.12.2025 grundsätzlich förderfähig. 
Der Jugendhilfeausschuss trifft im Rahmen der Jugendhilfe-
planung bis zum 31.12.2023 eine grundsätzliche Entscheidung 

über die weitere Beteiligung Landkreises. 

▪ Eine Mitfinanzierung der anfallenden Sachausgaben der Ju-
gendsozialarbeiter*innen kann auf Antrag vom örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Miet-, 
Mietneben- und Betriebskosten sind nicht zuwendungsfähige 

Ausgaben.  

Die Zuwendung kann bis zu einer Höhe von 90 Prozent der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben erfolgen. An den Sachkosten für die Jugendso-
zialarbeit sollen sich die Wohnsitzgemeinden und/oder Dritte angemes-
sen beteiligen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 
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4.4 Förderpositionen  

Die Förderpositionen in dieser Richtlinie untergliedern sich in 3 Katego-
rien: 

▪ Blitzprojekte 
▪ Schwerpunktprojekte 
▪ Leuchtturmprojekte 

 

4.4.1 Blitzprojekte  

▪ Blitzprojekte dienen der schnellen und bedarfsgerechten Be-
reitstellung von Leistungen und Angeboten für junge Men-
schen. Sie zeichnen sich durch einen unbürokratischen Zugang 
und die Umsetzung spontaner Ideen aus und können unkom-
pliziert beantragt werden. Die vereinfachte Antragsstellung 
soll den kurzfristigen Bedarf an materieller und / oder päda-
gogischer Förderung für solche Angebote decken. Blitzpro-
jekte können nur einmalig pro Jahr und je Antragsteller be-
ansprucht werden.  

▪ Blitzprojekte dienen beispielsweise auch einer neuen Jugend-
gruppe bzw. Jugendinitiative als "Starthilfe" zur Initiierung, 
zum Aufbau, zur Ausstattung oder zur Vereinsgründung.  

▪ Die materielle und/oder pädagogische Förderung beläuft sich 
jeweils auf bis zu 1.000,00 €.  

▪ Die Mindestteilnehmerzahl soll bei Projekten von Jugendiniti-
ativen und Jugendgruppen mindestens 5 junge Menschen 
umfassen. Bei allen anderen Blitzprojekten soll die Min-
destteilnehmerzahl bei 10 jungen Menschen liegen.  

▪ Der Betreuungsschlüssel beträgt bei Projekten von Jugend-
initiativen und Jugendgruppen 1:5. Bei allen anderen Blitz-
projekten soll der Betreuungsschlüssel 1:10 sein (ein Mehr-
bedarf ist zu begründen). 
 
 
 
 

4.4.2 Schwerpunktprojekte 

Schwerpunktprojekte der Jugendarbeit und Jugendsozialar-
beit sind zeitlich begrenzte Maßnahmen mit dem Ziel kon-
krete qualitative Verbesserungen der Lebenslagen junger 
Menschen in bestimmten Sozialräumen und sozialen Aufga-

benfeldern herbeizuführen.  

▪ Die materielle und/oder pädagogische Förderung aus der 
Jugendförderrichtlinie des Landkreises Vorpommern-Rü-
gen für einzelne Leistungen und Angebote aus der För-

derposition Schwerpunktprojekte beläuft sich jeweils 
auf bis zu 5.000,00 €.  

▪ Gefördert werden insbesondere Projekte, welche durch 
Kinder und Jugendliche inhaltlich mitgestaltet bzw. als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Die Mindest-Teilnehmendenzahl soll bei Projekten von Ju-
gendinitiativen und Jugendgruppen 5 junge Menschen umfas-
sen. Bei allen anderen Blitzprojekten soll die Mindest-Teilneh-
mendenzahl bei 5 jungen Menschen liegen.  

▪ Der Betreuungsschlüssel beträgt bei Projekten von Jugendini-
tiativen und Jugendgruppen 1:5. Bei allen anderen Blitzpro-
jekten soll der Betreuungsschlüssel 1:5 sein (ein Mehrbedarf 
ist zu begründen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vor allem im ländlichen Raum oder dünn besiedelten Sozialräumen 
des Landkreises können oft die geforderten Mindestteilnehmer*in-
nenzahlen gerade bei kleineren Projektvorhaben nicht erreicht wer-
den  

- Stärkung der Jugendförderung im ländlichen Raum  

• insbesondere Jugendgruppen und Jugendinitiativen sollen von dieser 
Regelung profitieren und die Hürden auch für solche peer groups 
absenken  
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eigenständige Veranstaltung der Kinder- und Jugendar-
beit organisiert werden. 

▪ Die Mindestteilnehmerzahl soll mindestens 10 junge Men-
schen umfassen.  

▪ Der Betreuungsschlüssel beträgt 1:10 (ein Mehrbedarf ist 

zu begründen). 

 

 

 

 

 

 

 

A. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, wie er im SGB VIII, § 14 fest-
geschrieben ist, zielt darauf ab, die Lebenskompetenz, Kritikfähigkeit 

und Eigenverantwortung von jungen Menschen zu fördern.  

Beteiligungsprojekte & Coachings 

▪ Beteiligungsprojekte im Kinder- und Jugendschutz zielen 
darauf ab, junge Menschen zur Teilhabe anzuregen und den 
Schutzauftrag zu erfüllen. Junge Menschen sollen durch die 
Beteiligung an diesen Projekten zur Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung angeregt werden. Denn durch Parti-
zipation wachsen junge Menschen in die gesellschaftlichen 
Gesamtprozesse hinein und lernen so diese zielgerichtet 
mitzugestalten und Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. Die jeweiligen Problem- bzw. Zielstellungen 
sollen durch einen kommunikativen, konstruktiven und of-
fenen Zugang bearbeitet werden. Im Mittelpunkt stehen ein 
positiver Zugang zur Teilhabe, bedarfsorientierte Themen 
und die Lösungsorientierung der jungen Menschen. 

▪ Coachings im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes und 
der Präventionsarbeit sollen einen modernen, innovativen 
und lebensweltorientierten Ansatz verfolgen. Junge Men-
schen sollen in Ihren Fähigkeiten gestärkt werden, bewusst 
mit den Herausforderungen und Gefahren der modernen Ge-

sellschaft umzugehen. 

▪ Gefördert werden Beteiligungsprojekte & Coachings bei-

spielsweise in folgenden Themenfeldern: 

o Gesundheit, Ernährung, Sport  

o Mein Geld  

o Gewalt- und Wutprävention  

o Bewusste und sichere Mediennutzung  

o Entspannungsstrategien  

 

▪ Die Mindest-Teilnehmendenzahl soll i.d.R. 10 junge Men-
schen umfassen.  

Der Betreuungsschlüssel beträgt i.d.R. 1:10 (ein Mehrbe-
darf ist zu begründen). 

In begründeten Einzelfällen kann auf Antrag und nach ei-
ner Einzelfallentscheidung des Fachdienstes Jugend die 
Mindest-Teilnehmendenzahl und der Betreuungsschlüssel 
bei Schwerpunktprojekten bis 3.500,00 € bedarfsgerecht 
abgesenkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Redaktionelle Änderung 
- Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und Voraussetzungen 

innerhalb eines Projektes im Hinblick auf die Sicherstellung des Kin-
deswohls und des Jugendschutzes 

- im ländlichen Raum oder dünn besiedelten Sozialräumen des Landkrei-
ses können oft die geforderten Mindestteilnehmer*innenzahlen gerade 
bei kleineren Projektvorhaben nicht erreicht werden 
*Stärkung der Jugendförderung im ländlichen Raum  
* insbesondere Jugendgruppen und Jugendinitiativen sollen von dieser 
Regelung profitieren und die Hürden auch für solche Peer groups ab-
senken  
*Option zur Absenkung des Betreuerschlüssels  
*Option Absenkung der Teilnehmer*innenzahl 
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o Sucht? Besinnung auf körpereigene Kräfte, statt 
Suchtmittel 

▪ Die maximale Förderhöchstgrenze beträgt 350,00 € pro Ver-
anstaltungstag laut Gesamtkostenplan. 

 

B. Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit 

Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an alle jungen Menschen. Der 
Landkreis Vorpommern-Rügen möchte mit seinen Angeboten ihre Ent-
wicklung fördern und dabei ihre Interessen aufgreifen. Die Selbstbestim-
mung, die Mitverantwortung und das soziale Engagement sollen geför-
dert werden, indem u.a. auch die Jugendsozialarbeit soziale Benachtei-

ligungen und individuelle Beeinträchtigungen auszugleichen hilft.  

Beteiligungsprojekte 

▪ Beteiligungsprojekte der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Jugendsozialarbeit zielen darauf ab, junge Menschen zur 
Teilhabe anzuregen und sie damit zur gesellschaftlichen 
Partizipation zu ermuntern. Ihre Identifikation mit dem 
Landkreis Vorpommern-Rügen soll ausgebaut werden. Junge 
Menschen sollen durch die Beteiligung an diesen Projekten 
zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung angeregt 
werden. Denn durch Partizipation wachsen junge Menschen 
in die gesellschaftlichen Gesamtprozesse hinein und lernen 
so diese zielgerichtet mitzugestalten und Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. Auch sollen Beteiligungen 
und die Ideen junger Menschen dazu führen, dass mit Hilfe 
dieser Projekte nicht nur die eigene Lebenswelt der jungen 
Menschen bereichert wird, sondern auch die Lebensqualität 
in den jeweiligen Lebensräumen verbessert werden kann. 
Die Beteiligungsprojekte sollen darüber hinaus so konzipiert 
werden, dass sie von den jungen Menschen selbst mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden. 

▪ Die jeweiligen Problem- bzw. Zielstellungen sollen durch ei-
nen kommunikativen, konstruktiven und offenen Zugang be-
arbeitet werden. Im Mittelpunkt stehen ein positiver Zugang 
zur Teilhabe, bedarfsorientierte Themen und die Lösungs-
orientierung der jungen Menschen. 

▪ Gefördert werden Beteiligungsprojekte beispielsweise in 
folgenden Themenfeldern: 

o Landkreis Vorpommern-Rügen, Ämter, Gemeinden, Le-
bensorte mitgestalten 

o Vielfalt und Toleranz leben 
o Lebensnahe Beratung zu persönlichen und gesellschaft-

lichen Themen 
o Lebenslanges Lernen (LLL) 
o Kinder- und Jugendspielstadt 
o Mobiler Jugendtreff 

 
 

 

o Die maximale Förderhöchstgrenze beträgt im Förderbereich A 

350 € pro Veranstaltungstag laut Gesamtkostenplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sozialraum-Kids – Regio 
 

 
 
- redaktionelle Änderung  

* klare Zuordnung und Vereinheitlichung von Fördersätzen in den jewei-
ligen Förderbereichen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Einführung eines neuen Moduls anlässlich des geplanten Landesjugend-
plan-Projektes Sozialraum Kids ab 2023 
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Coachings  

▪ Coachings im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugend-
sozialarbeit sollen einen modernen, innovativen und lebensweltori-
entierten Ansatz verfolgen. Junge Menschen sollen in Ihren Fähig-
keiten gestärkt werden, bewusst mit den Herausforderungen der 
modernen Gesellschaft umzugehen. Hauptziel ist es die Lebens-
freude junger Menschen positiv zu beeinflussen und ihnen Werk-
zeuge zu vermitteln, die sie in ihrer Lebenswelt mit Erfolg anwen-

den können. 

▪ Gefördert werden Coachings beispielsweise in folgenden 
Themenfeldern: 

o Positive Grundhaltung (Positivität) stärken 
o Stärken stärken – Schwächen schwächen 
o Mehr Lebensfreude 
o Cope Management/ Resilienzstärkung 
o Ausbildung/ Schulung zum Jugendleitercard (Ju-

LeiCa) 
o Stärkung des Ehrenamts 

▪ Die maximale Förderhöchstgrenze beträgt 250,00 € pro Ver-
anstaltungstag laut Gesamtkostenplan. 

 

 

Perspektive Beruf 

▪ Hier soll den jungen Menschen aufgezeigt werden welche 
Berufsmöglichkeiten für sie bestehen und auf diese Weise 
ihre Berufswahlkompetenz gestärkt werden. Ziel ist es jun-
gen Menschen verschiedene Berufsbilder „greifbarer“ zu 
machen und damit ihre Zielfindung positiv zu beeinflussen. 
In einzelnen Berufsfeldern bestehen gute Chancen im Land-
kreis Vorpommern-Rügen. Beispielsweise leidet der Land-
kreis an einem Mangel an gut ausgebildeten Handwerkern 
und Handwerksunternehmen. Darauf können wir regieren 
und für den Fachkräftemangel im Handwerk sensibilisieren. 

Jugendtreff gestalten/ “Freie Räume schaffen“ 

▪ Junge Menschen sollen unter Anleitung ihre eigene „Oase“ 
erschaffen. Ziel ist ein selbstorganisierter, selbstverwalte-
ter und selbstgeschaffener Jugendtreff. Unter Einsatz eige-
ner Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken gelingt es den jun-
gen Menschen ihre eigene Lebenswelt selbstverwirklicht zu 
schaffen. Unter fachlicher und pädagogischer Anleitung re-
novieren, sanieren und/oder erschaffen junge Menschen ei-
gene (freie) Räume. Gestärkt werden sollen Teambildung, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Gefördert werden Coachings beispielsweise in folgen-

den Themenfeldern: 

o Positive Grundhaltung (Positivität) stärken 
o Stärken stärken – Schwächen schwächen 
o Mehr Lebensfreude 
o Cope Management/ Resilienzstärkung 
o Stärkung des Ehrenamts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* soll regionale Co-Veranstaltungen im Bereich der Autofotografieme-
thode (Kinder- und Jugendbeteiligung) mit Hilfe von lokalen Trägern 
und Vereinen initiieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Streichung  Jugendleitercard unter dem Begriff Coaching, dafür Hin-
zufügen der „Aus- und Weiterbildung der Jugendleiter*innen“ als ei-
genständigen Punkt im Förderbereich B 

* Stärkung der Aus- und Weiterbildung zur Jugendleiter*innencard 

 

 
 
 

- Streichung wegen Vereinheitlichung der Fördersätze jeweils am Ende 
eines jeden Förderbereichs 

*bessere Übersicht 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 
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Ideenfindung, Eigenverantwortlichkeit und Problemlösungs-
kompetenzen. 

Sightseeing Rallye – Jugend entdeckt unseren Landkreis Vor-
pommern-Rügen 

In diesem Projekt sollen junge Menschen ihren Landkreis 
und seine bekannten, aber auch die eher unbekannten High-
lights, in einer modernen Art der „Schnitzeljagd“ selbst 
kennenlernen. Ausgestattet mit Kompass, Karte und 
GPS/Handy sollen eine oder mehrere Gruppen (Wettbe-
werb) von jungen Menschen gebildet werden. Diese gehen 
dann auf die Jagd nach den im ganzen Landkreis real oder 
virtuell versteckten Puzzleteilen. Sie sollen versuchen, all 
die interessanten und schönen Orte im Landkreis zu finden 
und damit durch aktives und selbstständiges Handeln den 
eigenen Lebensraum auf ihre Weise zu entdecken. Am Ende 
der Entdeckungstour soll vom Veranstalter möglichst ein Ort 
gewählt werden, an dem sich die jungen Menschen zu einem 
geselligen Miteinander treffen können, um dort die gemach-
ten Erfahrungen miteinander auszutauschen. Hier kann das 

Projekt auch ausgewertet werden. 

 

Natur, Umwelt & Forschung – für einen vorwärtsgewandten 

Landkreis 

▪ In diesen Projekten soll die Begeisterung junger Menschen 
für Themen rund um Natur, Umwelt & Forschung gestärkt 
und ausgebaut werden. Die Natur und die Umwelt sollen aus 
Sicht der jungen Menschen erlebt und wahrgenommen wer-
den. Der Umweltschutz, das Umweltbewusstsein und die 
Wertschätzung gegenüber einer gesunden Natur und Um-
welt stehen im Vordergrund. Junge Menschen werden dazu 
animiert, aktiv in diesen Bereichen mitzudenken und mitzu-
gestalten. Der Bereich der Forschung soll die Neugierde, die 
Kreativität und Zukunftsgewandtheit junger Menschen för-
dern. Die Projekte unterstützen die Eigenverantwortung, 
Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständi-
gung. 

Außerschulische Jugendarbeit im Bereich Bildung und Kultur  

▪ Jungen Menschen werden im Bereich der Bildung und Kultur 
Angebote gemacht, die die kulturelle Vielfalt der Gesell-
schaft abbilden und junge Menschen zu Offenheit und Tole-
ranz anregen. Im Zentrum stehen die Selbstgestaltung, die 
Mitorganisation, die Eigenaktivität und die Persönlichkeits-
entwicklung junger Menschen innerhalb der Projektange-
bote. 

▪ Gefördert werden beispielsweise folgende Themenfelder: 

o Kultur • Konzerte • Theater, Kunst, Musik • Film • 

Ausstellungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kinder- und Jugendrechte / Kinder- und Jugendbeteiligung / 
Kinder- und Jugendparlamente 

o Demokratie und Gemeinwesenarbeit  
o Interkulturalität • Integration • Vielfalt • Toleranz • Inklusion 
o Aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextre-

mismus 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 
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o Medien • Literatur • Lifestyle 

o Wettbewerbe 

o Interkulturalität • Integration • Inklusion 

o Gedenkstätten als kultureller Lernort  

o Jugendtage und Kinder- und Jugendfeste 

o Demokratie und Gemeinwesenarbeit  

o Kinder- und Jugendrechte  

o Aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Rechtsextremismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Jugendtage und Kinder- und Jugendfeste 
o Gedenkstätten als kultureller Lernort  
o Kultur • Konzerte • Theater, Kunst, Musik • Film • Ausstellun-

gen 
o Medien • Literatur • Lifestyle • Wettbewerbe 

 

Sozialraum-Kids – Regio 
 

▪ Im Rahmen des Beteiligungs-Modellprojektes „Sozialraum-
Kids“ innerhalb des Landesjugendplans M-V und des Landkrei-
ses Vorpommern-Rügen (2023-2025) sollen landkreisweit pa-
rallel regionale Co-Beteiligungsprojekte für Kinder und Ju-
gendliche in allen Sozialräumen des Landkreises Vorpommern-
Rügen unter kennenlernen und Anwendung der Autofotogra-
fiemethode initiiert werden. Mit Hilfe dieses sozialräumlichen 
Analyseinstruments durch sollen für die jungen Menschen 
erstmals landkreisweit koordinierte Möglichkeiten geschaffen 
werden ihre subjektiven und individuellen Eindrücke oder 
Wahrnehmungen ihres Heimatortes, ihres Stadtteils bzw. ih-
rer Wohnregion aus ihrer Sicht unter pädagogischer Anleitung 
strukturiert herauszuarbeiten und den lokalen Verantwor-
tungsträgern ihre Sichtweise und ggf. Veränderungsvorschläge 
präsentieren. Durch Sammeln von individuellen Wahrneh-
mungseindrücken der Kinder und Jugendlichen als Experten 
ihres Sozialraums soll ein besserer Einblick über ihre Lebens-
welt und deren sozialräumliche Eindrücke gewonnen werden. 
Mit den Ergebnissen des Projektes kann die Qualität von kind-
lichen und jugendlichen Aneignungsräumen vor Ort besser be-
wertet und anschließend die lokalen Sozialräume attraktiver 
für junge Menschen gestaltet werden. 

 

Aus- und Weiterbildung Jugendleiter*innen 

 

▪ Die Jugendleiter*innencard (JuLeiCa) ist ein bundeseinheitli-
cher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeitende, welche im Be-
reich Kinder- und Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen, erlebnis-
pädagogische Feriencamps, außerschulische Kinder- und Ju-
gendbildungsangebote für Kinder und Jugendliche organisie-
ren, durchführen und leiten möchten. Mit dem Erwerb der Ju-
LeiCa eignen sich ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bei Aktivi-
täten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ausreichende 
Grundkenntnisse und Fähigkeiten, damit Kinder und Jugendli-
che gut betreut, professionell angeleitet und Kinder- und Ju-
gendschutzregeln sichergestellt werden können.  

▪ Gefördert wird pro Jahr i.d.R. je eine Ausbildungmaßnahme, 
die im Landkreis Vorpommern-Rügen durchgeführt wird, für 
eine Erst-/Grundausbildung zur/zum Jugendleiter*in, sowie 
eine Weiterbildungsmaßnahme gemäß der Vereinbarung zur 
landeseinheitlichen Ausbildung ehrenamtlich Tätiger in der Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- 

redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- geht auf Idee aus der Planungsgruppe I zur Jugendhilfeplanung hervor 

* Projekt dient der Analyse von aktuellen und individuellen sozialräum-
lichen Bedarfen von Kindern und Jugendlichen  

- Einführung eines neuen Moduls anlässlich des geplanten Landesjugend 
plan-Projektes Sozialraum Kids ab 2023, um das Projekt möglichst in 
die gesamte Fläche des Landkreises bringen zu können 

* soll regionale Co-Veranstaltungen im Bereich der Autofotografieme-
thode (Kinder- und Jugendbeteiligung) mit Hilfe von lokalen Trägern und 
Vereinen initiieren 

* Ziel ist die Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Stärkung von regionalen Angeboten zur Gewinnung von Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich JugendleiterINNEN, insbe-
sondere in Hinblick auf die Kinder- und Jugendschutzregelungen  

- Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung  der pädagogischen Qua-
lität in der Kinder- und Jugendarbeit 

- Zur Gewinnung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich Kinder- und Ju-
gendarbeit 
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▪ Die Maximale Förderhöchstgrenze beträgt 250,00 € pro Veranstal-
tungstag (ohne Übernachtung) laut Gesamtkostenplan. Die Maxi-
male Förderhöchstgrenze beträgt 350,00 € pro Veranstaltungstag 

(mit Übernachtung) laut Gesamtkostenplan. 

 

C. C  Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele 

Angebote der Kinder- und Jugenderholung sowie Ferienspiele, sollen 
mittels eines partizipativen Ansatzes die Sozialkompetenzen, die Selbst-
bestimmung und die Lebensfreude von jungen Menschen steigern. Jede 
Begegnung soll mindestens 3 Tage dauern und wird für maximal 14 Tage 
gefördert. An- und Abreisetag gelten als je ein Verpflegungstag. Eine 
längere Anreise ist zu begründen. 

 

Ferienfreizeiten, Feriencamps und erlebnispädagogische Kinder- 
und Jugenderholung / Ferienspiele 

▪ Kinder- und Jugenderholung bietet vielfältige spezifische Mög-
lichkeiten. Im Zentrum soll hier der Ansatz Erholung stehen so-
wie Sport, Spiel und Geselligkeit. Durch ganzheitliches Lernen 
und Erleben werden Kopf, Hand und Herz angesprochen. Die 
Projekte dienen der Ausbildung von Selbstbewusstsein junger 
Menschen, ihrer positiven Persönlichkeitsentwicklung und der 
Teambildung und -findung. Kommunikation, Kooperation, die 
Steigerung der Fitness, Vitalität und die Akzeptanz und der Res-
pekt vor Grenzen spielen hier eine große Rolle. Es wird die land-
kreisspezifische Kultur vermittelt, zur Identität der Teilnehmer 
beigetragen, Gesellschaftsfähigkeit vermittelt und Dankbarkeit 
sowie eine positive Lebenseinstellung gefördert. Die ganztägige 
Betreuung von Kindern soll einen Beitrag zur Lebensfreude, zum 
Zusammensein sowie zum gemeinsamen Leben und Erleben leis-

ten 

und Jugendschutzes zur Ausstellung einer Jugendleiter*innen-
card in M-V. Ein vollständiges Programm, welches den Anforde-
rungen der o.g. Vereinbarung des Landes M-V entspricht, ist 
beim Fachdienst Jugend mit Antragstellung einzureichen.  

▪ Antragsberechtigt sind freie Träger, die gemäß § 75 SGB VIII 
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe im Landkreis Vor-
pommern-Rügen sind. 

▪ Gefördert werden Jugendliche mit ständigem Wohnsitz im 
Landkreis Vorpommern-Rügen ab 16 Jahren. 

 

 

 

 

▪ Die Maximale Förderhöchstgrenze im Förderbereich B beträgt 300 
€ pro Veranstaltungstag (ohne Übernachtung) laut Gesamtkosten-
plan. Die Maximale Förderhöchstgrenze beträgt 400 € pro Veran-
staltungstag (mit Übernachtung) laut Gesamtkostenplan. 

 

 

 
 
Angebote der Kinder- und Jugenderholung sowie Ferienspiele, sollen 
mittels eines partizipativen Ansatzes die Sozialkompetenzen, die Selbst-
bestimmung und die Lebensfreude von jungen Menschen steigern. Jede 
Begegnung soll mindestens 3 zusammenhängende Tage dauern und wird 
in der Regel für maximal 14 zusammenhängende Tage gefördert. An- 
und Abreisetag gelten als ein Verpflegungstag. Ausnahmen sind bei An-
tragstellung zu begründen. 
 
 
Feriencamps und erlebnispädagogische Kinder- und Jugenderholung  
 

▪ Kinder- und Jugenderholung bietet vielfältige spezifische 
Möglichkeiten. Im Zentrum soll hier der Ansatz Erholung ste-
hen sowie Sport, Spiel und Geselligkeit. Durch ganzheitliches 
Lernen und Erleben werden Kopf, Hand und Herz angespro-
chen. Die Projekte dienen der Ausbildung von Selbstbewusst-
sein junger Menschen, ihrer positiven Persönlichkeitsentwick-
lung und der Teambildung und -findung. Kommunikation, Ko-
operation, die Steigerung der Fitness, Vitalität und die Akzep-
tanz und der Respekt vor Grenzen spielen hier eine große 
Rolle. Es wird die landkreisspezifische Kultur vermittelt, zur 
Identität der Teilnehmer beigetragen, Gesellschaftsfähigkeit 
vermittelt und Dankbarkeit sowie eine positive Lebenseinstel-
lung gefördert. Die ganztägige Betreuung von Kindern soll ei-
nen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die Lebensfreude, den 
Erwerb neuer Sozialkompetenzen, sowie zum gemeinschaftli-
chen Zusammensein, neuen Erkenntnissen und Erlebnissen 
junger Menschen leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
- Inflationsbedingte Anpassung der Fördersätze 
- Zusammenfassung der Fördersätze im Förderbereich B zu einem ein-

heitlichen Fördersatz 
 
 
 
 
 

- redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 
- Ferienfreizeiten und Ferienspiele werden nun in einem eigenen 

Punkt zusammengefasst und von Feriencamps und erlebnispädagogi-
sche Kinder- und Jugenderholung abgekoppelt, da sie sich nun durch 
die Übernachtungen und somit durch einen höheren Gesamtaufwand 
abgrenzen 

 

- redaktionelle Änderung 
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▪ Gefördert werden Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung, 
wie beispielsweise Ferienfreizeiten und Feriencamps, sowie er-
lebnispädagogische Maßnahmen der Jugenderholung u.a. in fol-
genden Themenfeldern: 

o Bootstouren • Segeln  

o Kite-Surfing • Wind-Surfing Angeln • Beachvolleyball 

o Wandern • Klettern 

o Pfadfindern • Erleben von Bauerhöfen 

o Survivaltraining (u.a. Feuermachen, Outdoorküche, Kräu-
terkunde) 

▪ Gefördert werden Aufwandsentschädigungen, Leihgebühren, 
Verbrauchsmaterial-, Honorar-, Verpflegungs- und Unterkunfts-
kosten. Es werden u.a. Erzieher, Outdoortrainer, Coaches und 
Erlebnispädagogen gefördert. 

▪ Pro Tag und Teilnehmer*in / Betreuer*in – bis zu 7,00 € 
(ohne Übernachtung). Pro Tag und Teilnehmer*in / Be-
treuer*in – bis zu 12,00 € (mit Übernachtung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Internationale Jugendbegegnung im In- und Ausland 

▪ Die internationale Jugendbegegnung im In- und Aus-
land soll junge Menschen zu Offenheit gegenüber an-
deren Kulturen anregen und damit zu einem friedli-
chen, sinnstiftenden und horizonterweiternden Mitei-
nander über Ländergrenzen hinweg beitragen.  

▪ Internationale Jugendbegegnungen sollen vor allem 
dem Austausch und Kennenlernen anderer Kulturen 

▪ Gefördert werden Maßnahmen der Kinder- und Jugenderho-
lung, wie beispielsweise mehrtägige Ferienfreizeiten und Fe-
riencamps, sowie mehrtägige erlebnispädagogische Maßnah-
men der Jugenderholung mit Übernachtung u.a. in folgenden 
Themenfeldern: 

o Bootstouren • Segeln  
o Kite-Surfing • Wind-Surfing Angeln • Beachvolleyball 
o Wandern • Klettern 
o Pfadfindern • Erleben von Bauerhöfen 
o Survivaltraining (u.a. Feuermachen, Outdoorküche, Kräuter-

kunde) 
▪ Gefördert werden Aufwandsentschädigungen, Leihgebühren, 

Eintrittsgelder, Verbrauchsmaterial-, Honorar-, Verpflegungs- 
und Unterkunftskosten. Es werden u.a. Erzieher, Outdoortrai-
ner, Coaches und Erlebnispädagogen gefördert. 

▪ Die Maximale Förderhöchstgrenze beträgt im Bereich Ferien-
camps und erlebnispädagogische Kinder- und Jugenderholung 
- 400,00 € pro Veranstaltungstag (mit Übernachtung) laut Ge-
samtkostenplan. 
 

 
 
Ferienfreizeit/Ferienspiele 

▪ Wohnortnahe Ferienfreizeitmaßnahmen für Kinder und Ju-
gendliche sollen u.a. zur Verbesserung ihrer Kompetenzen in 
den Bereichen Bewegung, Kultur, Vielfalt, Sozialverhalten 
und ganzheitlichem Lernen beitragen.  

▪ Die Projekte und Maßnahmen im Bereich Ferienfreizeit/Feri-
enspiele werden ausschließlich als mehrtägige Tagesveran-
staltungen ohne Übernachtung gefördert.  

▪ Die Ausgestaltung der Maßnahmen soll so geplant sein, dass 
sie jungen Menschen aus allen sozialen Schichten und ver-
schiedener kultureller Herkunft offen stehen.  

▪ Gefördert werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Leihgebüh-
ren, Eintrittsgelder, Verbrauchsmaterial-, Honorar- und Ver-
pflegungskosten. Es werden u.a. Erzieher und Betreuer geför-
dert. 

Im Bereich Ferienfreizeit/Ferienspiele beträgt die Projektförderung Pro 
Tag und Teilnehmenden / Betreuer*in – 8,00 € (ohne Übernachtung). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- explizite Nennung „mit Übernachtung“ als Abgrenzung zu Ferienfrei-
zeit und Ferienspiele 

 

 

 

 

 
 
 

- redaktionelle Änderung 

 

 

- Erhöhung der Pauschale aufgrund der erhöhten Kosten für Übernach-
tungen sowie Inflationsbedingte Anpassung der Fördersätze bei Fe-
riencamps und erlebnispädagogische Kinder- und Jugenderholung  

- Wegfall der Tagespauschale, da sich tagesbezogene Angebote nun 
unter dem neuen Punkt Ferienfreizeit/Ferienspiele für diesen Be-
reich befinden 

 

- Durch die Entkopplung der Ferienfreizeit/Ferienspiele von den Feri-
encamps und erlebnispädagogische Kinder- und Jugenderholung soll 
bei den beiden Bausteinen der unterschiedliche Aufwand u.a. in der 
konzeptionellen Planung und Durchführung stärker Rechnung getra-
gen werden 

- Bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen i.d.R. kaum bedarf an Projek-
ten mit Übernachtung 

- Ferienspiele/Ferienfreizeiten sollen sich zukünftig prinzipiell eher 
wohnortnah und als reine Tagesveranstaltungen orientieren  

 

 

 

 

- Inflationsbedingte Anpassung des Tagessatzes pro Teilnehmer 
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und Lebensentwürfe dienen. Sie sollen zu Offenheit 
anregen und die Toleranz fördern.   

▪ Die Mindestteilnehmerzahl soll 7 junge Menschen um-
fassen. Jede Begegnung soll mindestens 3 Tage dauern 
und wird für maximal 14 Tage gefördert. An- und Ab-
reisetag gelten als je ein Verpflegungstag. Eine län-
gere Anreise ist zu begründen. 

▪ Gefördert werden: Aufwandsentschädigungen, Leih-
gebühren, Verbrauchsmaterial-, Honorar-, Verpfle-
gungs- und Unterkunftskosten. Es werden u.a. Erzie-
her, Outdoortrainer, Dolmetscher und Erlebnispäda-
gogen gefördert. 

▪ Die Maximale Förderungssumme beträgt pro Veran-
staltungstag – 350,00 € (mit Übernachtung). 

 

▪ Die Mindest-Teilnehmendenzahl soll 5 junge Menschen umfas-
sen. Jede Begegnung soll mindestens 3 Tage dauern und wird 
für maximal 14 Tage gefördert. An- und Abreisetag gelten als 
ein Verpflegungstag. Ausnahmen sind bei Antragstellung zu 
begründen. 

▪ Gefördert werden: Aufwandsentschädigungen, Leihgebühren, 
Verbrauchsmaterial-, Honorar-, Verpflegungs- und Unter-
kunftskosten. Es werden u.a. Erzieher, Outdoortrainer, Dol-
metscher und Erlebnispädagogen gefördert. 
 
 

▪ Die Maximale Förderungssumme im Förderbereich D beträgt 
im Inland 300 € pro Veranstaltungstag laut Gesamtkostenplan. 
Die maximale Förderhöchstgrenze pro Veranstaltungstag im 
Ausland beträgt 400,00 €. 

 

- Reduzierung der Mindestteilnehmerzahl um die Attraktivität von in-
ternationalen Jugendbegegnungen zu steigern, da seit einigen Jah-
ren keine Projekte dieser Art über die JFR gefördert wurden. 

 

 

 

 

 

 

- Differenzierung in In- und ausländischen Jugendbegegnungen 
- Kostenanpassung der In- und ausländischen Jugendbegegnungen, da 

unterschiedlicher Aufwand in Planung und Durchführung, sowie der 
möglichen entstehenden Kosten 
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4.4.3 Leuchtturmprojekte (Modellprojekte) 

Leuchtturmprojekte sollen Strahlkraft im Landkreis Vorpommern-Rügen 
entfalten. Sie haben innovative und nachhaltige Ansätze und sollen Mo-

dellcharakter haben. 

▪   Der Landkreis Vorpommern-Rügen fördert jährlich aus den 3 
Bereichen (4.4.3 A, B, C), jeweils ein Leuchtturmprojekt. An-
träge gehen an den Fachdienst Jugend, welcher diese, im Rah-
men seiner Planungsverantwortung, evaluiert (siehe Kriterien-
liste). Daraufhin wird dem Jugendhilfeausschuss die aus dieser 
Evaluation entstandene Prioritätenliste in Form eines Verwal-
tungsvorschlags vorgestellt. Der Jugendhilfeausschuss trifft 
dann die finale Entscheidung über die maximal 3 zu fördernden 
Leuchtturmprojekte. Die maximale Förderdauer pro Leucht-
turmprojekt beträgt 3 Jahre. 6 Monate vor Beendigung des Pro-
jektes findet eine Evaluation über dessen weitere Zukunft im 

Jugendhilfeausschuss statt.  

▪   Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpom-
mern-Rügen geförderten Leuchtturmprojekte beträgt maximal 
50.000,00 €. Über die Verteilung der Mittel entscheidet der Ju-
gendhilfeausschuss. Anträge auf die Gewährung einer Zuwen-
dung nach dieser Richtlinie können nur anerkannte freie Träger 
der Jugendhilfe, die gemäß § 75 SGB VIII anerkannt sind, stellen. 

▪   Leuchtturmprojekte können innerhalb folgender Themen be-

antragt werden:  

o Vielfalt, Toleranz, Demokratie 
o Beteiligungsprojekt 
o Lebenswelt 

▪  Die Teilnehmerzahl bei Leuchtturmprojekten soll mindestens 
15 junge Menschen betragen. 

▪  Der Betreuungsschlüssel beträgt 1:10 (ein Mehrbedarf ist zu be-
gründen). 

▪  Kriterienliste 
▪ Mittels dieser Kriterienliste werden die Anträge in der Förder-

position >Leuchtturmprojekte< evaluiert. Daraus resultiert eine 
Prioritätenliste, welche dem Jugendhilfeausschuss zur finalen 
Beschlussfassung über die zu fördernden Leuchtturmprojekte 
vorgelegt wird.  

 
1. Hohe gesellschaftliche Relevanz der Leistung 
2. Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft 
3. Nachhaltige Zielsetzung. 
4. Lebensweltorientiertes Konzept 
5. Förderung positiver Bindung zum Wohnumfeld/Quar-

tier/Sozialraum 
6. Stärkung der Qualifizierung, Verselbstständigung und 

Selbstpositionierung von jungen Menschen 
7. Hoher Grad positiver sozialer Folgewirkungen durch die 

Leistung 

 

 

Der Landkreis Vorpommern-Rügen fördert aus den 3 Bereichen (4.4.3 
A, B, C), jeweils ein Leuchtturmprojekt. 

 

 

 

 

Das Gesamtbudget pro Jahr für die vom Landkreis Vorpommern-Rügen 
geförderten Leuchtturmprojekte beträgt maximal 60.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- redaktionelle Änderung 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Steigerung der Attraktivität und Qualität von Leuchtturmprojekten 
- Durch die Erhöhung der Finanzierung auf 60.000,00€ soll eine bes-

sere Kofinanzierungsoption für Träger/Vereine geschaffen werden 
- somit wird die Chance der Teilnahme an Landes- oder Bundespro-

jekten von Trägern und Vereinen des Landkreises erhöht 
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8. Die Leistung ist an den Bedarfen der jungen Menschen ori-
entiert, um ihre Einflussnahme auf die Ausgestaltung der 
Leistung zu gewährleisten. 

9. Hohe erwartete Effizienz der Maßnahme(n) 
10. Hohe Realisierungschancen unter den gegebenen Bedin-

gungen 

▪ Für die Evaluation jeder einzelnen Leistung wird, neben der 
qualitativen Beurteilung in fünf Stufen, gewichtet, inwiefern 
die einzelne Leistung das Kriterium erfüllt.  

Diese 5 Stufen sind: 

Stufe 1: Das Kriterium wird überhaupt nicht erfüllt 

Stufe 2: Das Kriterium wird eher nicht erfüllt 

Stufe 3: Das Kriterium wird partiell erfüllt 

Stufe 4: Das Kriterium wird eher erfüllt 

Stufe 5: Das Kriterium wird vollkommen erfüllt 

▪ Sobald die Evaluation jeder einzelnen Leistung abgeschlossen 
ist, wird die Gesamtpunktzahl ermittelt, die sich aus den 5 Stu-
fen für jedes der 10 Kriterien ergibt. Am Ende dienen die Punkt-
zahlen der einzelnen Leistungen und Angebote der Zuordnung in 
der Prioritätenliste.  

A. Vielfalt, Toleranz, Demokratie 

▪ Die Konzepte von Vielfalt, Toleranz und Demokratie werden 
jungen Menschen vermittelt. Dies kann sich auf die Rechte jun-
ger Menschen in Bezug auf unser Grundgesetz und unsere demo-
kratische Gesellschaft beziehen. Die Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde, Individualität und Freiheit können vermit-
telt werden. Dazu gehört auch das Kennenlernen, Akzeptieren 
und Tolerieren anderer Kulturen und Lebensentwürfe. Die Ge-
meinschaftsfähigkeit und Mitverantwortung junger Menschen 
können durch die Bearbeitung von gesellschaftlichen Themen 
und Zielen gestärkt werden. Junge Menschen sollen die Gewiss-
heit haben, gehört zu werden und wichtig zu sein. Bestenfalls 
wird durch das Projekt die Identifikation der jungen Menschen 
mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen ausgebaut. Im Mittel-
punkt stehen Empathie, Offenheit und Verständnis gegenüber 
anderen Menschen. Ein respektvoller, friedlicher und kommuni-
kativer Umgang untereinander und in Bezug auf andere Lebens-
entwürfe stehen im Vordergrund dieses Projekts.  

B. Beteiligungsprojekt 

▪ Das Beteiligungsprojekt zielt darauf ab, junge Menschen zur 
Teilhabe anzuregen und sie damit zur gesellschaftlichen Parti-
zipation zu ermuntern. Ihre Identifikation mit dem Landkreis 
Vorpommern-Rügen, mit Ämtern, Gemeinden und Wohnorten 
soll ausgebaut werden. Junge Menschen sollen durch die Betei-
ligung an diesem Projekt zur Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung angeregt werden. Das Beteiligungsprojekt soll von 
den jungen Menschen mitbestimmt und mitgestaltet werden 
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und es soll sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu so-
zialem Engagement anregen und hinführen. Die jeweiligen Prob-
lem- bzw. Zielstellungen sollen durch einen kommunikativen, 
konstruktiven und offenen Zugang bearbeitet werden. Im Mit-
telpunkt stehen ein positiver Zugang zur Teilhabe, bedarfsori-
entierte Themen und die Lösungsorientierung der jungen Men-
schen.  

C. Lebenswelt 

▪ Junge Menschen werden dort „abgeholt“ wo sie sich gerade in 
ihrem Lebensabschnitt befinden. Das Projekt der Lebenswelt 
soll besonderes Augenmerk auf die Bedarfslagen und Interessen 
der jungen Menschen richten. An diese soll es anschließen und 
jungen Menschen hierdurch Hilfe, Orientierung und Sicherheit 
vermitteln. Das Projekt kann sich sowohl an Problemlagen ori-
entieren als auch allgemeine Bedarfe zur Steigerung der Lebens-
qualität und der Lebensfreude befriedigen. Junge Menschen sol-
len sich verstanden fühlen und ihre jeweiligen Sorgen, Ängste, 
Ideen, Kritiken und Verbesserungsvorschläge in das Projekt zur 
Bearbeitung integriert werden. Gleichzeitig soll das Projekt den 
jungen Menschen neue Möglichkeiten, Zugänge und Konzepte 
vermitteln, welche eine positive Bedeutung in ihrem Leben hin-
terlassen.  

 

5 Verfahren 

Die Antragstellung/Verwendungsnachweislegung/Bescheidert-
eilung erfolgt beim/durch den Landkreis Vorpommern-Rügen, 
Fachdienst Jugend. 

 

5.1 Antragstellung – Form und Fristen 

▪ Der Antrag ist schriftlich und formgerecht vor Beginn der Maßnahme 
beim Fachdienst Jugend einzureichen. Die verbindlichen Antrags-
formulare sind unter www.lk-vr.de sowie im FD Jugend erhältlich. 
 

 

Antragsfristen: 

Bewilligungszeitraum; Antragstellung bis spätestens: 

Blitzprojekte                2 Wochen vor Maßnahmenbeginn 

Schwerpunktprojekte             10 Wochen vor Maßnahmenbeginn 

Schwerpunktprojekte Ganzjährig        30.09. des Vorjahres 

Leuchtturmprojekte (2021) ab 01.07.  28.02. 

Leuchtturmprojekte (ab 2022) ab 01.01. 30.06. des Vorjahres 

▪ Für Anträge auf eine Zuwendung bis 1.000,00 € (Blitzprojekte) ist 
eine vereinfachte Antragstellung möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Antrag ist schriftlich, vollständig und mit aktuell gültigem Antrags-
formular fristgerecht vor Beginn der Maßnahme beim Fachdienst Jugend 
einzureichen. Die verbindlichen aktuell gültigen Antragsformulare sind 
unter www.lk-vr.de sowie im Fachdienst Jugend erhältlich. 

 

Antragsfristen: 

Bewilligungszeitraum; Antragstellung bis spätestens: 

Blitzprojekte            3 Wochen vor Maßnahmenbeginn 

Schwerpunktprojekte           8 Wochen vor Maßnahmenbeginn 

Schwerpunktprojekte Ganzjährig     01.11. des Vorjahres 

Leuchtturmprojekte ab 01.01.         01.08. des Vorjahres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

Projekte/Maßnahmen, welche per Email zugeschickt werden, können 
und dürfen nicht (abschließend) bearbeitet werden. Diese müssen zwin-
gend in Original vorliegen!  

 

 

- etwas längere Antragsfrist bei Blitzprojekten für verwaltungsinterne 
Abläufe notwendig 

- dafür bei Schwerpunkt- und Leuchtturmprojekten kürzere Antragsfris-
ten und mehr Zeit zur vollständigen und fristgerechten Erstellung von 

Projektanträgen für Träger und Vereine 

 

 

 

http://www.lk-vr.de/
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Mit der Durchführung der Maßnahme darf grundsätzlich zum 
Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht begonnen worden sein. Ein 
Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn kann formlos gestellt 
werden, wenn abzusehen ist, dass die Bewilligung vor Maßnah-
menbeginn nicht rechtzeitig erfolgen kann/wird. 

5.2 Bewilligungsverfahren 

▪ Bewilligungsbehörde ist der Landkreis Vorpommern-Rügen, der 
Landrat. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach Prüfung des 
Antrages in Form eines schriftlichen Zuwendungsbescheides. Der 
Zuwendungsbescheid kann gemäß § 36 VwVfG M-V mit Befristungen, 
Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

Über Anträge auf eine Zuwendung bis zu 3.500,00 € entscheidet 
der Fachdienst Jugend im Rahmen der laufenden Verwaltung. 
Über Anträge auf eine Zuwendung von mehr als 3.500,00 € ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen. 

5.3 Auszahlungsmodalitäten 

▪ Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach Erreichen der Be-
standskraft des Zuwendungsbescheides auf Grundlage der formge-
rechten Mittelanforderung durch den Antragsteller. 

Fördermittel werden ausnahmslos auf ein Bankkonto des Trägers über-
wiesen. Überweisungen auf Privatkonten oder Barauszahlungen sind 
ausgeschlossen. 

5.4 Verwendungsnachweisverfahren 

▪ Der Träger hat einen Verwendungsnachweis über die Gesamtausga-
ben der geförderten Maßnahme innerhalb von zwei Monaten nach 
deren Beendigung vorzulegen. Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist. Diese kann auf formlosem Antrag, der vor dem Verstrei-
chen der Ausschlussfrist zu stellen ist, verlängert werden. 

▪ Die Nachweisführung erfolgt in Form eines einfachen Verwendungs-
nachweises. Der Verwendungsnachweis ist auf den vorgegebenen 
Formularen einzureichen und besteht aus einem zahlenmäßigen 
Nachweis und einem Sachbericht. In begründeten Fällen kann der 
Fachdienst Jugend von einem einfachen Verwendungsnachweis ab-
sehen und einen Nachweis entsprechend Nr. 6.2 ff. ANBestP verlan-
gen. 

▪ Die Bewilligungsbehörde kann einen Zuwendungsbescheid gemäß VV 
zu § 44 LHO M-V i.V.m. §§ 48 und 49 VwVfG M-V ganz oder teilweise 
zurücknehmen und die Zuwendung, auch wenn diese bereits ver-
wendet worden ist, zurückfordern. 

▪ Über diese Richtlinie geförderte Projekte/Maßnahmen unterliegen 
der Fachaufsicht der Bewilligungsbehörde. Auf Verlangen sind der 
Bewilligungsbehörde, dem Rechnungsprüfungsamt des LK VR oder 
einem Beauftragten Einsichtnahme und Prüfrechte zu gewähren so-
wie die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die Unterlagen mindestens 
10 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

Keine Änderungen geplant 
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sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine län-
gere Aufbewahrungsfrist gilt. 

6 Schlussbestimmungen 

Über Ausnahmen von den Regelungen dieser Förderrichtlinie entschei-
det der Jugendhilfeausschuss/ die Bewilligungsbehörde im Einzelfall 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

7 Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 16. Oktober 2017 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Richtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 21.10.2020 außer Kraft. 

 

 

Keine Änderungen geplant 

 

 

 

 
Änderung des geplanten Inkraftretens der neuen Richtlinie 

 


